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Wie die E-ID unseren Alltag verändert
Die elektronische Identitätskarte soll der Schweiz einenDigitalisierungsschub bringen.Was heisst das konkret?

LeaHartmann

Digital statt Plastik: Kommt die
E-ID, kannman das Portemon-
naie künftig in vielen Situatio-
nen daheim lassen. Über eine
Appwärediedigitale Identitäts-
karte auf demHandy abrufbar.

Noch ist dasGanzeTheorie.
Am 28. September stimmt die
Schweiz über die E-ID ab – be-
reits zum zweiten Mal. Resul-
tiert ein Ja, will der Bund die
E-ID imHerbst nächsten Jahres
einführen. Was würde sich da-
mit ändern? Wir zeigen auf, in
welchen Bereichen die digitale
ID das Leben vereinfachen
könnte.

Fahrausweis
auf demHandy

Mit der E-ID wäre auch der
Fahrausweis schon bald auf
demSmartphone abrufbar – so-
dass es nichtmehr nötig ist, den
Ausweis physisch dabei zu ha-
ben.DerBundplant dieEinfüh-
rung des digitalen Fahrauswei-
ses kurz nach dem E-ID-Start.
Seit 2024 läuft ein Pilotprojekt:
Angehende Autofahrerinnen
undAutofahrer können bereits
in mehreren Kantonen einen
digitalen Lernfahrausweis be-
ziehen.

Zentral für alleE-ID-Dienst-
leistungen ist eine App namens
Swiyu, dieman schon jetzt pro-
behalber herunterladen kann.
Sie funktioniertwie eindigitales
Portemonnaie, in dem man
unter anderem den E-Fahraus-
weis in Zukunft aufbewahren
kann.

Digitale Alterskontrolle

Schon 18? Die E-ID kann auch
für die Alterskontrolle einge-
setzt werden. Beispielsweise
am Eingang eines Clubs oder
um in einemOnlineshopAlko-
hol zu kaufen. Aber auch Onli-
ne-Casinos sind gesetzlich zur

Alterskontrolle verpflichtet.
Die E-IDwürde solcheKontrol-
len vereinfachen und sicherer
machen.

Dafür hat die Swiyu-App
eine Scan-Funktion. Am Ein-
gang eines Clubs könnte man
künftig einen QR-Code scan-
nen. Auf dem Bildschirm sieht
man dann, welche Daten ange-
fordertwerden. Stimmtmander
Datenweitergabe zu, sieht der
Kontrolleur beispielsweise, ob
manvolljährig ist odernicht.Zu-
sätzliche Angaben wie Name
und Vorname werden nicht
übermittelt.

Heute ist dieAlterskontrolle
beim Alkoholkauf und Glücks-
spiel eigentlich Pflicht, doch in
derRealität sindKontrollenund
Jugendschutz teilweise lasch.Es
reicht heute oft, anzukreuzen,
dass man volljährig ist, obwohl
die Unternehmen eigentlich
eine Kontrollpflicht haben.

Nicht mehr
an den Schalter

MitderE-IDsollenvieleDienst-
leistungen von Behörden bezo-
genwerdenkönnen, ohnedafür
an einen Schalter oder zur Post
gehenzumüssen.EinStrafregis-
terauszug beispielsweise lässt
sichheute zwaronlinebestellen,
abermanmussdafüreinFormu-
lar plus ID-Kopie einschicken.
Künftig soll man den Auszug
vollständig elektronisch bestel-
len und auch erhalten können.

Ausserdem ist die Idee, dass
man sich mit der E-ID auf On-
lineplattformen von Behörden
einfacher einloggenkann – zum
Beispiel, um die Steuererklä-
rung auszufüllen. Seit einem
Jahr gibt esAGOV, ein einheitli-
ches Login für Behörden-Platt-
formen. Aktuell nutzen es rund
zehnKantone,weitere sollenda-

zukommen, ebenso Gemein-
den.Künftig soll esmit derE-ID
verknüpft sein.

Bankkonto und
Handyabo

AuchUnternehmenkönnendie
E-IDnutzen. Sie ermöglicht bei-
spielsweise das Eröffnen eines
Bankkontos, ohne dafür auf
eine Bank gehen zu müssen,
oder das Abschliessen eines
Handyabos von daheim aus. In
der Swiyu-App könnten auch
Konzerttickets oder Diplome
und Zeugnisse abgespeichert
werden.

Behörden und Unterneh-
men sollendannüber eine zwei-
te App die Echtheit der E-ID
und von Dokumenten prüfen
können. Eine solche Prüf-App
befindet sich derzeit noch in
Entwicklung.

Digitales
Unterschriftensammeln

Wichtig ist die E-ID auch fürs
sogenannte E-Collecting. Heu-
te ist das Unterschriftensam-
meln für Volksinitiativen und
Referendennur perPapiermög-
lich. Im Parlament laufen Be-
strebungen, das zu ändern – ein
Grunddafür ist der Skandal um
gefälschte Unterschriften, der
vergangenes Jahr publik gewor-
den ist. «Ohne E-ID wird es
rasch und flächendeckend kein
E-Collecting geben», sagt Da-
nielGraf vonder Stiftung für di-
rekte Demokratie. Sie betreibt
Wecollect – eine Plattform, die
das Unterschriftensammeln
vereinfacht.Wie für Alterskon-
trollen gilt: Die E-IDwürde das
Unterschriftensammeln nicht
nur einfacher, sondern auch si-
cherermachen.

Weniger Hürden für
Senioren und Behinderte

Senioren- und Behindertenver-
bände setzen sich für ein Ja zur
E-IDein.DennfürMenschenmit
körperlichen Einschränkungen
würde die elektronische ID den
ZugangzuverschiedenenDiens-
tenvereinfachen.Sehbehinderte
Menschenkönnenheute faktisch
nicht an Unterschriftensamm-
lungenteilnehmen–beziehungs-
weise siemüssendaraufvertrau-
en, dass sie wirklich das unter-
schreiben, wovon der Unter-
schriftensammler erzählt.

In Spital oder
Fussballstadion

Auch im Gesundheitswesen
könnte die E-ID zum Einsatz
kommen.ZumBeispiel alsLogin
fürselektronischePatientendos-
sieroderumsich imOrganspen-
deregister einzutragen. 2022hat
sichdieStimmbevölkerungdafür
ausgesprochen, dass man künf-
tig festhalten muss, wenn man
keine Organe spenden will. Der
Bund hat die Einführung der
neuenRegelungandieE-ID-Ein-
führung geknüpft.

Ein weiterer Anwendungs-
bereichderE-IDkönnten – theo-
retisch – Sportveranstaltungen
sein. Seit Jahren wird über die
Einführung personalisierter Ti-
ckets diskutiert, um die Sicher-
heit im Stadion zu erhöhen.Mit
der E-ID liesse sich das einfa-
cher realisieren.

WasallenAnwendungenge-
mein ist: Vorerst käme die E-ID
nur inderSchweiz zumZug.Mit-
telfristig sei dieAnerkennung im
Ausland das Ziel, sagt Rolf Rau-
schenbach vom Bundesamt für
Justiz. Verhandlungen mit der
EUkönntenaber erst aufgenom-
men werden, wenn das E-ID-
Gesetz in Kraft ist. Die Union
arbeitet derzeit ebenfalls an
einerE-IDundeinemelektroni-
schen Portemonnaie.

Der Fahrausweis auf dem Handy:
Sagt die Stimmbevölkerung am

28. September Ja zur E-ID, soll das
schon bald Realität werden. Bild: key
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